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1. (1)Der Transport gefahrlicher Guter ist unter Bedachtnahme auf die Sicherheit der Schifffahrt und von Personen,

die Reinhaltung der Gewasser und der Luft sowie auf von internationalen Organisationen geschaffenen

Richtlinien durch Verordnung zu regeln, soweit er nicht den Bestimmungen von internationalen Ubereinkommen

unterliegt. Durch diese Verordnung kénnen insbesondere Bestimmungen erlassen werden tber

1.
2.
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1.die Einteilung und Bezeichnung der Guter nach der Art der Gefahr, die sie verursachen kénnen;
2.Verbote betreffend den Transport gefahrlicher Guter auf Binnengewassern; dieses Verbot kann sich auf
bestimmte gefahrliche Guter oder bestimmte Gewadsser oder Gewadsserteile beziehen;

3.zuldssige Lademengen;

4.die Art der Verpackung und der Transportbehalter sowie deren Kennzeichnung;

5.im Schifffahrtsbetrieb einzuhaltende SicherheitsmaRnahmen sowie die Behandlung der Guter an Bord;
6.SicherheitsmafBnahmen fur den Umschlag;

7.technische Anforderungen an die Fahrzeuge sowie deren Ausrustung und Einrichtung;

8.die Kennzeichnung von Fahrzeugen, die mit gefahrlichen Gutern beladen sind oder beladen waren und
noch nicht entgast oder gereinigt sind;

9.die besonderen Pflichten der am Transport gefahrlicher Guter Beteiligten, insbesondere des
Verfugungsberechtigten, des Absenders, des Schiffsfluhrers, der weiteren Besatzungsmitglieder und
sonstiger Personen an Bord;

10.die Verpflichtung zur Meldung sicherheitsrelevanter Daten an die Behdrde, insbesondere hinsichtlich der
Identifizierung des Fahrzeuges sowie der beforderten gefahrlichen Guter, der Personen an Bord sowie der
Fahrtstrecke.

2. (2)Zur Uberwachung der Einhaltung der Bestimmungen des Abs. 1 ist die Behdrde berechtigt, Proben der

beférderten gefahrlichen Guter zu entnehmen; die am Transport Beteiligten haben den Organen der Behorde die

Probenentnahme zu ermdglichen.

3. (3)Sofern es im Interesse der ZweckmaRigkeit, Raschheit und Einfachheit gelegen ist, kann die Behdrde zur

Uberwachung der Einhaltung der Bestimmungen des Abs. 1 hieflir geeignete Einrichtungen der Bundesanstalt fir

Verkehr heranziehen; in diesem Fall gelten Organe der Bundesanstalt fiir Verkehr als Organe der Behdrde gemaR
Abs. 2.
4. (4)In der Verordnung gemal Abs. 1 kann die Begleitung eines Transportes gefahrlicher Glter durch Organe

gemal § 38 Abs. 2, erforderlichenfalls mit deren Fahrzeugen, vorgeschrieben werden; fur diese

Transportbegleitung sind Uberwachungsgebiihren (88 5a und 5b des Sicherheitspolizeigesetzes - SPG, BGBI.
Nr. 566/1991) zu entrichten.
5. (5)Die gemal Abs. 1 Z 10 gemeldeten sicherheitsrelevanten Daten von Fahrzeugen im grenziberschreitenden

Verkehr kénnen an die zustéandigen Behdrden von der Befdrderung betroffener Staaten weitergeleitet werden,

sofern ein gegenseitiger Datenaustausch vereinbart wurde.

In Kraft seit 26.03.2009 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/schfg/paragraf/38
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1991_566_0/1991_566_0.pdf
file:///

	§ 12 SchFG Transport gefährlicher Güter
	SchFG - Schifffahrtsgesetz


